
Gesamtabschluss der Stadt Bergisch Gladbach für
das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2016

I. Aufstellung des Entwurfes des Gesamtabschlusses durch den Kämmerer

gemäß 8 116 Abs. 5 GO i. V.m. 8 95 Abs. 3 GO

Der Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Bergisch Gladbach für das Haus-
halts-/Wirtschaftsjahr 2016 wurde gemäß & 116 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Vorschriften der Verordnung über das
Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushalts-
verordnung NRW - GemHVO NRW) aufgestellt.

Er enthält gemäß $ 116 Abs. 1 GO und 8 49 Abs. 1 Nr. 1- 3 GemHVO

« 1.V.m. 849 Abs. 3 und $ 38 GemHVO die Gesamtergebnisrechnung
° i.V.m. 849 Abs. 3 und $ 41 GemHVO die Gesamtbilanz

« i.V.m. 851 Abs. 2 GemHVO den Gesamtanhang

Dem Gesamtanhang sind nach dem $ 49 Abs. 3 1. V. m. $ 47 GemHVO ein Gesamt-
verbindlichkeitenspiegel sowie nach $ 51 Abs. 3 GemHVO eine Kapitalflussrechnung
gemäß DRS 2 beigefügt.

Ein Gesamtlagebericht gemäß 8 116 Abs. 1 GO i. V. m. 8 49 Abs. 2 und $ 51 Abs. 1
GemHVO ist dem Gesamtabschluss beigefügt. Der Gesamtlagebericht enthält dar-
über hinaus die Angaben gemäß $& 116 Abs. 4 GO. Weiterhin ist gemäß $ 49 Abs, 2.
V.m. 8 52 GemHVO der Beteiligungsbericht des Jahres 2016 nach $ 117 GO beige-
fügt.
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Il. Bestätigung des Entwurfes des Gesamtabschlusses durch den Bürgermeis-
ter gemäß $ 116 Abs. 5 GO i. V. m. $ 95 Abs. 3 GO
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